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556. Kundmachung des Bundeskanzlers vom 4. Oktober 1988 betreffend die Verlängerung der
Wirksamkeit der Erklärungen der Österreichischen Bundesregierung gemäß Art. 25 und Art. 46

der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten

(Übersetzung)

ERKLÄRUNG

DER BUNDESREGIERUNG DER REPU-
BLIK ÖSTERREICH GEMÄSS ART. 25
DER AM 4. NOVEMBER 1950 ZUR
UNTERZEICHNUNG AUFGELEGTEN
KONVENTION ZUM SCHUTZE DER
MENSCHENRECHTE UND GRUND-

FREIHEITEN *)

Ich erkläre im Namen der Bundesregierung der
Republik Österreich, daß diese ihre am 25. Juli
1985 gemäß Art. 25 der am 4. November 1950 zur
Unterzeichnung aufgelegten Konvention zum
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
abgegebene Erklärung **) für einen weiteren Zeit-
raum von drei Jahren, vom 3. September 1988 an
gerechnet, erneuert.

Wien, am 25. August 1988
A. Mock

(Übersetzung)

ERKLÄRUNG

DER BUNDESREGIERUNG DER REPU-
BLIK ÖSTERREICH GEMÄSS ART. 46
DER AM 4. NOVEMBER 1950 ZUR
UNTERZEICHNUNG AUFGELEGTEN
KONVENTION ZUM SCHUTZE DER
MENSCHENRECHTE UND GRUND-

FREIHEITEN
Ich erkläre im Namen der Bundesregierung der

Republik Österreich, daß diese ihre am 25. Juli

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 210/1958
**) Kundgemacht in BGBl. Nr. 384/1985
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1985 gemäß Art. 46 der am 4. November 1950 zur
Unterzeichnung aufgelegten Konvention zum
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
abgegebene Erklärung **) für einen weiteren Zeit-
raum von drei Jahren, vom 3. September 1988 an
gerechnet, erneuert.

Wien, am 25. August 1988

A. Mock

**) Kundgemacht in BGBl. Nr. 384/1985

Die Erklärungen wurden am 8. September 1988 dem Generalsekretär des Europarats übermittelt.

Vranitzky

557. Kundmachung des Bundeskanzlers vom 4. Oktober 1988 betreffend die Verlängerung der
Wirksamkeit der Erklärung der Österreichischen Bundesregierung gemäß Axt. 6 Abs. 2 des Pro-
tokolls Nr. 4 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, durch das
gewisse Rechte und Freiheiten gewährleistet werden, die nicht bereits in der Konvention oder im

ersten Zusatzprotokoll enthalten sind

(Übersetzung)

ERKLÄRUNG
DER BUNDESREGIERUNG DER REPU-
BLIK ÖSTERREICH GEMÄSS ART. 6
ABS. 2 DES AM 16. SEPTEMBER 1963
ZUR UNTERZEICHNUNG AUFGELEG-
TEN PROTOKOLLS NR. 4 *) ZUR KON-
VENTION ZUM SCHUTZE DER MEN-
SCHENRECHTE UND GRUNDFREIHEI-

TEN
Ich erkläre im Namen der Bundesregierung der

Republik Österreich, daß diese ihre am 25. Juli
1985 gemäß Art. 6 Abs. 2 des am 16. September
1963 zur Unterzeichnung aufgelegten Protokolls
Nr. 4 zur Konvention zum Schutze der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten abgegebene Erklä-
rung **) für einen weiteren Zeitraum von drei Jah-
ren, vom 3. September 1988 an gerechnet, erneuert.

Wien, am 25. August 1988

A. Mock

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 434/1969
**) Kundgemach: in BGBl. Nr. 385/1985

Die Erklärung wurde am 8. September 1988 dem Generalsekretär des Europarats übermittelt.

Vranitzky
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558. Kundmachung des Bundeskanzlers vom
4. Oktober 1988 betreffend den Geltungsbe-
reich des Übereinkommens über die Überstel-

lung verurteilter Personen

Nach Mitteilungen des Generalsekretärs des
Europarates haben folgende weitere Staaten ihre
Ratifikationsurkunden zum Übereinkommen über
die Überstellung verurteilter Personen (BGBl.
Nr. 524/1986, letzte Kundmachung des Geltungs-
bereiches BGBl. Nr. 114/1987) hinterlegt:

Staaten: Datum der Hinterlegung
der Ratifikationsurkunde:

Griechenland 17. Dezember 1987
Luxemburg 9. Oktober 1987
Niederlande (für das

Königreich in Europa) 30. September 1987
Schweiz 15. Jänner 1988
Türkei 3. September 1987

Dänemark hat mit Wirksamkeit vom 1. Mai 1988
den Anwendungsbereich des Übereinkommens auf
die Färöer-Inseln ausgedehnt und erklärt, daß von
diesem Zeitpunkt an das Übereinkommen im
gesamten Königreich mit Ausnahme von Grönland
anwendbar ist.

Das Vereinigte Königreich hat mit Wirksamkeit
vom 1. Feber 1988 den Anwendungsbereich des
Übereinkommens auf Hongkong ausgedehnt und
zu Art. 3 Abs. 4 des Übereinkommens erklärt, daß
für Zwecke dieses Übereinkommens unter dem
Begriff „Staatsangehöriger" in bezug auf Hong-
kong eine Person, die britischer Staatsbürger,
Staatsbürger eines britischen abhängigen Gebietes
kraft einer Beziehung zu Hongkong, britischer
Staatsangehöriger eines Überseegebietes oder jed-
wede andere Person zu verstehen ist, deren Über-
stellung der Regierung von Hongkong unter
Berücksichtigung allfälliger enger Beziehungen, die
diese Person zu Hongkong hat, zweckmäßig
erscheint.

Nachstehende Staaten haben anläßlich der Hin-
terlegung ihrer Ratifikationsurkunde Erklärungen
abgegeben:

Griechenland:

Zu Art. 3 Abs. 3:

Griechenland erklärt, daß es die Anwendung des
in Art. 9 Abs. 1 lit. b vorgesehenen Verfahrens aus-
schließt.

Sofern eine verurteilte Person gemäß dem in
Art. 9 Abs. 1 lit. a vorgesehenen Verfahren nicht
nach Griechenland überstellt werden kann, ist das
griechische Justizministerium zur ausnahmsweisen
Entscheidung darüber berechtigt, ob das in Art. 9
Abs. 1 lit. b vorgesehene Verfahren angewendet
wird.

Zu Art. 3 Abs. 4:

Griechenland erklärt, daß die Staatsangehörig-
keit durch die Vorschriften des griechischen Staats-
bürgerschaftsgesetzes bestimmt wird.

Zu Art. 5 Abs. 3:

Griechenland erklärt, daß es auch den diplomati-
schen Weg benutzen wird.

Zu Art. 9 Abs. 4:

Griechenland erklärt, daß es das in Art. 9 Abs. 1
lit. b vorgesehene Verfahren anwenden wird.

Zu Art. 16 Abs. 7:

Griechenland erklärt, daß es verlangt, daß ihm
jede Durchbeförderung durch sein Hoheitsgebiet
notifiziert wird.

Zu Art. 17 Abs. 3:

Griechenland erklärt, daß Ersuchen um Über-
stellung und die Unterlagen mit einer Übersetzung
in die griechische Sprache versehen sein müssen.

Luxemburg:

Zu Art. 3 Abs. 3:

Luxemburg erklärt, daß es als Vollstreckungs-
staat beabsichtigt, die Anwendung des in Art. 9
Abs. 1 lit. b vorgesehenen Verfahrens im Verhältnis
zu den übrigen Vertragsstaaten auszuschließen.

Zu Art. 17 Abs. 3:

Luxemburg erklärt in Übereinstimmung mit
Art. 17 Abs. 3, daß Ersuchen um Überstellung und
die Unterlagen mit einer Übersetzung in die fran-
zösische oder deutsche Sprache versehen sein müs-
sen.

Niederlande:

Zu Art. 3 Abs. 4:

Hinsichtlich der Niederlande sind unter dem
Begriff „Staatsangehörige" sowohl all jene Perso-
nen zu verstehen, auf welche die Bestimmungen des
Gesetzes vom 9. September 1976, das die Stellung
der Molukken regelt (Bulletins der Gesetze, Ver-
ordnungen und Erlässe 468) anzuwenden sind, als
auch Fremde oder Staatenlose, deren einziger
ordentlicher Wohnsitz sich im Königreich der Nie-
derlande befindet und die, gemäß einer diesbezügli-
chen, von der niederländischen Regierung an die
Regierung des Urteilsstaates gerichteten Erklärung,
im Sinne des vorliegenden Übereinkommens ihr
Wohnrecht in den Niederlanden auf Grund des
Strafvollzuges oder anderer Maßnahmen nicht ver-
lieren.

Zu Art 17 Abs. 3:

Die dem Königreich der Niederlande unterbrei-
teten Unterlagen sind in holländischer, französi-
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scher, englischer oder deutscher Sprache zu erstel-
len, oder mit einer Übersetzung in eine der vier
oben erwähnten Sprachen zu versehen.

Schweiz:

Zu Art. 3 Abs. 3:

Die Schweiz schließt, sofern sie Vollstreckungs-
staat ist, die Anwendung des in Art. 9 Abs. 1 lit. b
vorgesehenen Verfahrens aus.

Zu Art. 5 Abs. 3:

Die Schweiz erklärt, daß das Bundesamt für
Polizeiwesen des Eidgenössischen Justiz- und Poli-
zeidepartements die im Sinne von Art. 5 Abs. 3
zuständige Übermittlungs- und Empfangsbehörde
ist für:

— Mitteilungen gemäß Art. 4 Abs. 2 bis 4;
— Überstellungsersuchen und Antworten ge-

mäß Art. 2 Abs. 3 und Art. 5 Abs. 4;
— Unterlagen gemäß Art. 6;
— Mitteilungen gemäß Art. 14 und 15;
— Durchlieferungsersuchen und Antworten

gemäß Art. 16.

Zu Art. 6 Abs. 2 lit. a:

Die Schweiz legt Art. 6 Abs. 2 lit. a dahingehend
aus, daß der beglaubigten Abschrift des Urteils eine
Vollstreckbarkeitsbestätigung beigefügt werden
muß.

Zu Art. 7 Abs. 1:

Die Schweiz betrachtet die Einwilligung zur
Überstellung von dem Zeitpunkt an als unwiderruf-
bar, an dem die Überstellung, gestützt auf die Ver-
einbarung der betroffenen Staaten, vom Bundesamt
für Polizeiwesen beschlossen worden ist.

Zu Art. 17 Abs. 3:

Die Schweiz verlangt, daß an sie gerichtete
Überstellungsersuchen und Unterlagen, soweit sie
nicht in deutscher, französischer oder italienischer
Sprache abgefaßt sind, mit einer Übersetzung in
eine dieser Sprachen vorgelegt werden.

Spanien:

Spanien hat als Behörde im Sinne von Art. 5
bestimmt:

Secretario General Téenico
Ministerio de Justicia
San Bernardo, 47
E-28015 MADRID

Türkei:

Gemäß Art. 5 Abs. 3 haben Übermittlungen, die
sich auf die Anwendung dieses Übereinkommens
beziehen, im diplomatischen Weg zu erfolgen.

Gemäß Art. 17 Abs. 3 sind Ersuchen um Über-
stellung und die Unterlagen mit einer Übersetzung
in die türkische Sprache zu versehen.

Die Kosten der Überstellung werden, wie in
Art. 17 Abs. 5 vorgesehen ist, vom Vollstreckungs-
staat oder in Übereinstimmung mit den diesbezügli-
chen türkischen Gesetzesvorschriften vom Urteils-
staat getragen, sofern ein Einvernehmen zwischen
den beiden Vertragsstaaten hergestellt werden
kann.

Vranitzky

559.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages wird genehmigt.

ABKOMMEN
ZWISCHEN DER REPUBLIK ÖSTER-
REICH UND DER TSCHECHOSLOWA-
KISCHEN SOZIALISTISCHEN REPU-
BLIK ÜBER DIE ZUSAMMENARBEIT
AUF DEM GEBIET DES PFLANZEN-

SCHUTZES
Die Republik Österreich und die Tschechoslo-

wakische Sozialistische Republik,

im folgenden als Vertragsparteien bezeichnet

vom Wunsche geleitet, auf der Grundlage der
Schlußakte der Konferenz über Sicherheit und
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Zusammenarbeit in Europa die gegenseitigen
freundschaftlichen Beziehungen weiterzuentwik-
keln und die gegenseitige Zusammenarbeit auf dem
Gebiet des Pflanzenschutzes zur Verhütung der
Gefahr, die den Volkswirtschaften beider Vertrags-
parteien durch die Verbreitung von Schädlingen
und Krankheiten an Pflanzen sowie von Unkräu-
tern droht, zu gewährleisten und zu vertiefen,

sind wie folgt übereingekommen:

Artikel 1

In diesem Abkommen bedeuten:
a) „Pflanzen" und „Waren pflanzlicher Her-

kunft" alle lebenden Pflanzen sowie Teile
derselben und Pflanzenerzeugnisse;

b) „Schadfaktoren" Schädlinge und Krankhei-
ten an Pflanzen sowie Unkräuter;

c) „besonders gefährliche Schadfaktoren"
Schadfaktoren, die im Falle eines Massenauf-
tretens nachteilige Auswirkungen an den Kul-
turen auf dem Gebiet der beiden Vertragspar-
teien haben können;

d) „Grenzgebiet" das Gebiet, welches sich auf
eine Entfernung von 10 km Luftlinie zu bei-
den Seiten der gemeinsamen Staatsgrenze
erstreckt;

e) „Kalamitätsvorkommen" ein plötzliches Mas-
senauftreten von Schadfaktoren, welches
große materielle oder ökologische Schäden
verursachen kann.

Artikel 2

(1) Die zuständigen Behörden der beiden Ver-
tragsparteien werden innerhalb eines Jahres nach
Inkrafttreten dieses Abkommens eine Liste der
besonders gefährlichen Schadfaktoren vereinbaren.
Abänderungen und Ergänzungen dieser Liste kön-
nen im Bedarfsfall von den zuständigen Behörden
der beiden Vertragsparteien vereinbart werden. Die
dazu erforderlichen Beratungen finden abwech-
selnd in einem der Staaten der Vertragsparteien
statt.

(2) Im Interesse des Schutzes ihrer Staatsgebiete
vor Schadfaktoren unterstützen einander die Ver-
tragsparteien bei der Bekämpfung der besonders
gefährlichen Schadfaktoren und arbeiten zum
Schutz vor Einschleppung von Schadfaktoren in
ihre Gebiete und Ausbreitung von Schadfaktoren
auf ihren Gebieten zusammen.

Artikel 3

(1) Die zuständigen Organe der Vertragspar-
teien halten bei der Aus- und Durchfuhr von Pflan-
zen in oder durch das Staatsgebiet der anderen
Vertragspartei deren hiefür geltende Rechtsvor-
schriften auf dem Gebiet des Pflanzenschutzes ein.
Zu diesem Zweck übermitteln die zuständigen
Behörden der Vertragsparteien einander diese Vor-
schriften unverzüglich nach deren Inkrafttreten.
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(2) Die zuständigen Behörden der Vertragspar-
teien informieren einander über die einzelnen zur
Ein- und Durchfuhr von Waren pflanzlicher Her-
kunft in ihrem Staatsgebiet vorgesehenen Grenz-
übergänge.

Artikel 4

(1) Sendungen von Waren pflanzlicher Herkunft
werden bei der Ausfuhr und Durchfuhr von einer
von der zuständigen Pflanzenschutzorganisation
ausgestellten phytosanitären Bescheinigung ent-
sprechend der Anlage der Internationalen Pflan-
zenschutzkonvention begleitet, wenn die Rechts-
vorschriften der Vertragspartei, in oder durch
deren Gebiet die Ein- oder Durchfuhr erfolgt, eine
solche Bescheinigung für Waren pflanzlicher Her-
kunft erfordern.

(2) Die zuständigen Organe der Vertragspar-
teien werden sich darum bemühen, bei der Aus-
und Durchfuhr von Waren pflanzlicher Herkunft
durch Verwendung geeigneten Verpackungsmate-
rials, durch geeignete Transportmittel und durch
sorgfältige Manipulation der Sendungen die Ein-
schleppung von Schadfaktoren in das Staatsgebiet
der anderen Vertragspartei, die gemäß den gelten-
den Rechtsvorschriften der anderen Vertragspartei
in oder auf diesen Sendungen nicht vorhanden sein
dürfen, zu verhindern.

Artikel 5

Verweigert die zuständige Pflanzenschutz-
organisation die Ein- oder Durchfuhr von Waren
pflanzlicher Herkunft der anderen Vertragspartei
in oder durch ihr Staatsgebiet oder verhängt sie
Quarantänemaßnahmen, so hat sie die zuständige
Pflanzenschutzorganisation der anderen Vertrags-
partei unter Angabe der Gründe unverzüglich
davon in Kenntnis zu setzen.

Artikel 6

(1) Die zuständigen Behörden der Vertragspar-
teien werden einander

a) jährlich spätestens bis 31. März des folgenden
Jahres einen Bericht über das Auftreten und
die Verbreitung der in der Liste gemäß Art. 2
Abs. 1 genannten besonders gefährlichen
Schadfaktoren auf ihrem Staatsgebiet unter
Angabe der befallenen Gebiete sowie der
getroffenen Bekämpfungsmaßnahmen über-
mitteln und

b) über jedes Auftreten der in der Liste gemäß
Art. 2 Abs. 1 genannten besonders gefährli-
chen Schadfaktoren, denen besondere Scha-
densbedeutung zukommt, und über Massen-
auftreten weiterer Schadfaktoren eine sofor-
tige Mitteilung machen, sofern die Schadfak-
toren im Grenzgebiet auftreten.
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(2) Die zuständigen Behörden informieren ein-
ander über alle vorgesehenen Bekämpfungsmaß-
nahmen gegen die in der Liste gemäß Art. 2 Abs. 1
genannten besonders gefährlichen Schadfaktoren,
die im Grenzgebiet durchgeführt werden, sowie
über die anzuwendenden Mittel und über die
Anwendungstechnik. Das gilt nicht für übliche
Pflanzenschutzmaßnahmen, die die Kulturen in
dem Gebiet der anderen Vertragspartei nicht beein-
trächtigen können.

Artikel 7

Die Vertragsparteien fördern die Zusammenar-
beit auf dem Gebiet des Pflanzenschutzes insbeson-
dere durch

a) den Austausch von Erkenntnissen und Erfah-
rungen auf dem Gebiete der wissenschaftli-
chen Forschung und der praktischen Metho-
den des Pflanzenschutzes;

b) den kostenlosen Austausch von Fachinforma-
tionen auf dem Gebiete des Pflanzenschutzes;

c) den Austausch von Experten entsprechend
den im Art. 8 zitierten Arbeitsplänen.

Artikel 8

(1) Die zuständigen Behörden der Vertragspar-
teien vereinbaren, entsprechend dem Bedarf,
abwechselnd in einem der Staaten der Vertragspar-
teien gemeinsame Beratungen von Experten auf
dem Gebiet des Pflanzenschutzes

a) zum Erfahrungs- und Informationsaustausch
über die Zusammenarbeit im Sinne dieses
Abkommens und

b) zur gemeinsamen Erarbeitung von Arbeitsplä-
nen mit einer Geltungsdauer von jeweils
5 Jahren vorzunehmen. In diesen Arbeitsplä-
nen sind unter Bedachtnahme auf die Grund-
sätze der Ausgewogenheit und des gegenseiti-
gen Nutzens nähere Vereinbarungen über
den Austausch von Experten festzulegen.

(2) Die Kosten, die mit dem Aufenthalt der zu
gemeinsamen Beratungen entsendeten Experten
zusammenhängen, werden von jener Vertragspartei
getragen, die die Entsendung vornimmt.

(3) Im Falle des Austausches von Experten trägt
die entsendende Vertragspartei die Kosten für die
Hin- und Rückreise. Die empfangende Vertrags-
partei trägt die Aufenthaltskosten einschließlich der
Fahrtkosten für die mit dem Zweck des Aufenthal-
tes verbundenen Reisen innerhalb des Gastlandes
auf der Grundlage der Reziprozität und entspre-
chend den geltenden innerstaatlichen Vorschriften.

Artikel 9

(1) Bei Kalamitätsvorkommen von Schadfakto-
ren im Grenzgebiet koordinieren die zuständigen
Behörden der Vertragsparteien ihre Bekämpfungs-
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maßnahmen und leisten einander entsprechend
ihren Möglichkeiten technische und fachliche
Hilfe.

(2) Zur Durchführung der im Abs. 1 festgelegten
Bestimmung werden nach Bedarf gemischte Kom-
missionen gebildet. Sie setzen sich aus Vertretern
beider Vertragsparteien paritätisch zusammen und
empfehlen einvernehmlich den Umfang und die
Methoden der Bekämpfungsmaßnahmen.

(3) Die Einberufung der Kommission erfolgt
durch einen Vertreter der Vertragspartei, auf deren
Gebiet die Kalamität zuerst aufgetreten ist. Dieser
führt auch den Vorsitz in der Kommission.

Artikel 10

Die Feststellung von Schäden, die durch Einwir-
kung oder infolge von Pflanzenschutzmaßnahmen
der Vertragsparteien im Grenzgebiet entstehen,
erfolgt gemäß den Bestimmungen des Vertrages
zwischen der Republik Österreich und der Tsche-
choslowakischen Sozialistischen Republik vom
21. Dezember 1973 über das Verfahren zur Unter-
suchung von Vorfällen an der gemeinsamen Staats-
grenze.

Artikel 11

Die zuständigen Behörden der Vertragsparteien
können in allen Fragen der Zusammenarbeit im
Sinne dieses Abkommens miteinander in direktem
Kontakt stehen.

Artikel 12

Streitfragen, die hinsichtlich der Auslegung oder
der Anwendung dieses Abkommens zwischen den
Vertragsparteien entstehen könnten, werden auf
diplomatischem Wege beigelegt.

Artikel 13

Mit Inkrafttreten dieses Abkommens tritt das
Abkommen zwischen der Österreichischen Bundes-
regierung und der Tschechoslowakischen Regie-
rung über die Zusammenarbeit auf dem Gebiete
des Pflanzenschutzes vom 30. März 1950 *) außer
Kraft.

Artikel 14

Dieses Abkommen bleibt 5 Jahre in Geltung.
Seine Geltungsdauer verlängert sich um jeweils
weitere 5 Jahre, wenn es nicht spätestens ein Jahr
vor seinem Ablauf von einer der Vertragsparteien
schriftlich auf diplomatischem Weg gekündigt
wurde.

•) Kundgemacht in BGBl. Nr. 108/1950
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Artikel 15

Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des dritten
Monats in Kraft, der auf den Monat folgt, in dem
die Vertragsparteien einander auf diplomatischem
Wege die Erfüllung ihrer innerstaatlichen Erforder-
nisse für das Inkrafttreten dieses Abkommens mit-
geteilt haben.

Geschehen zu Prag am 30. September 1985 in
zwei Urschriften, jede in deutscher und tschechi-
scher Sprache, wobei beide Texte gleichermaßen
authentisch sind.

Für die Republik Österreich:
Haiden m. p.

Für die Tschechoslowakische Sozialistische Repu-
blik:

Toman m. p.

Die Mitteilungen gemäß Art. 15 des Abkommens wurden am 26. November 1987 bzw. 9. September
1988 abgegeben; das Abkommen tritt daher gemäß seinem Art. 15 mit 1. Dezember 1988 in Kraft.

Vranitzky
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